
zu registrieren. Die Registrierung erfolgt fortlaufend mit 
Angabe des Tages der Aufnahme, der Dauer der Strafe 
mit Freiheitsentzug und des Tages der Entlassung.

2 Im Interesse einer kontinuierlichen und wirksamen 
Gestaltung der Erziehung sollen Strafgefangene grund
sätzlich in den Strafvollzugseinrichtungen bzw. Jugend
häusern verbleiben, in denen sie zum Vollzug der Strafe 
mit Freiheitsentzug aufgenommen worden sind.

3 Strafgefangene sind bei der Aufnahme von Straf
vollzugsangehörigen gleichen Geschlechts körperlich zu 
durchsuchen. Mitgebrachte Gegenstände sind entspre
chend den Bestimmungen über Effekten zu behandeln.

4 Soweit die Vewvahrung bzw. Verwaltung des Ver
mögens noch nicht gewährleistet sowie die erforderlichen 
Regelungen über die Wohnung noch nicht getroffen 
sind, ist den Strafgefangenen zu ermöglichen, daß sie 
die entsprechenden Maßnahmen einleiten können.

§ 4

1 Die Strafzeit ist nach Jahren, Monaten und Tagen zu 
berechnen, das Jahr und der Monat nach der Kalender
zeit.

2 Hat bei einer nachträglich gebildeten Hauptstrafe der 
Vollzug einer in diese einbezogenen Strafe bereits be
gonnen, so gilt deren Beginn auch als Beginn der 
Hauptstrafe.
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